
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/2/17 90/15/0117
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1992

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §24 Abs1 litd;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 84/15/0207 E 14. April 1986 RS 2

Stammrechtssatz

Der "wirtschaftliche Eigentümer" muß aufgrund eines Rechtsanspruches auf den Besitz des Wirtschaftsgutes in der

Lage sein, mit diesem Wirtschaftsgut wie ein Eigentümer zu schalten und zu walten (Hinweis E 29.6.1982, 82/14/0054,

VwSlg 5697 F/1982).
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